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Beratungsfolge Termin Bemerkungen 
Magistrat der Stadt Lampertheim 04.09.2023  

Haupt- und Finanzausschuss 27.09.2023  

Stadtverordnetenversammlung 20.10.2023  
 
Beantwortung der Anfrage von Stadtv. Simon – Stromeinsparungen vom 14.07.2023 in 
der STVV 
 
Sachdarstellung: 
Herr Stadtv. Simon stellt die folgende Anfrage an die Verwaltung:  
 
welche Gebäude in Lampertheim werden durch eine Schmuckbeleuchtung angestrahlt und 
welche Kosten entstehen hierfür aufgeschlüsselt für das jeweilige Gebäude? 
 
Das Immobilienmanagement der Stadt Lampertheim betreut in seinem Portfolio über 30 
Nichtwohngebäude. Nur wenige davon werden mit einer Schmuckbeleuchtung hervorgehoben. 
Konkret wären das, das Alte Rathaus in der Kernstadt und in Hofheim, das Stadthaus und das 
Haus am Römer. Ein Teil dieser Beleuchtung ist an die Straßenbeleuchtung gekoppelt und kann 
nicht einzeln geregelt werden. 
 
Andere Objekte verfügen über eine Außenbeleuchtung, welche hauptsächlich der Betreiberver-
antwortung im Rahmen einer Unfallverhütung oder der Sicherheit im öffentlichen Raum dienen. 
 
Leider ist es mit der aktuellen Gebäudeausstattung nicht möglich die Verbräuche dafür einzeln 
zu erfassen und diese auszuwerten. Der Stromverbrauch kann nur insgesamt für das Gebäude 
erfasst werden, einzelne Leuchten und deren Betriebsstunden lassen sich momentan nicht 
erfassen.  
 
Der Fachbereich Immobilienmanagement hat im Rahmen der kommunalen Verpflichtung 
Energie zu sparen und im Rahmen seiner bewussten Vorbildfunktion unnötige Beleuchtung an 
öffentlichen Gebäuden bereits im vergangenen Jahr reduziert. Es wurde mit Hausmeistern direkt 
vor Ort gesprochen und Möglichkeiten zur Energieeinsparung im Rahmen der 
Außenbeleuchtung gesprochen und auch umgesetzt. 
 
 
 
 
Herr Anthofer                           Herr Lidke                                   Herr Störmer 
FB 65.2                                    FBL 65                                        Bürgermeister  




